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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.02.1957

Norm

ABGB §91 C3c

ABGB §91 C5

Rechtssatz

Wenn der Ehemann für die Wiederaufnahme der ehelichen Gemeinschaft eine der Klägerin nicht zumutbare

Bedingung gestellt hat (Aufgabe ihrer Tätigkeit als selbständige Schneidermeisterei), ist der Fall so zu behandeln, als ob

er die Wiederaufnahme der ehelichen Gemeinschaft verweigert hätte. Die nicht geschiedene Frau kann vom Ehemann

den anständigen Unterhalt verlangen und zwar ohne Rücksicht auf eigenes Vermögen und Erwerb. §§ 66 < EheG

gestatten nicht den Schluß, daß die Rechtslage in dem Sinne geändert worden sei, daß nunmehr auch während des

Bestandes der Ehe der Ehemann nicht zur ausschließlichen Alimentation der Ehefrau verpflichtet ist.

Entscheidungstexte

2 Ob 619/56

Entscheidungstext OGH 27.02.1957 2 Ob 619/56

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:1957:RS0046980

Dokumentnummer

JJR_19570227_OGH0002_0020OB00619_5600000_001

Quelle: Oberster Gerichtshof (und OLG, LG, BG) OGH, http://www.ogh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/entscheidung/477122
http://www.ogh.gv.at
file:///

	RS OGH 1957/2/27 2Ob619/56
	JUSLINE Entscheidung


